
 

  

L 20 AS 2306/19 KL

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung 20
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Erstattungsanspruch – Abrechnung von

Pauschalen Rückerstattungen –
Rücklagen – Personalhoheit der
Kommunen – Erstattung nicht
bedarfsgerecht abgewiesener Mittel –
Prozesszinsen neben
Verzugszinsanspruch

Leitsätze -
Normenkette SGB II §§ 6 b Abs. 5, 48 Abs. 3 – GG Art. 3,

28 Abs. 2, 84 Abs. 2 – Kommunalträgerab
rechnungsverwaltungsvorschrift (KoA –
VV) §§ 30 Abs. 2 und 3

1. Instanz

Aktenzeichen L 20 AS 2306/19 KL
Datum 21.09.2023

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Der Beklagte wird verurteilt, an die KlÃ¤gerin 1.595.901,15 Euro 

nebst 

Verzugszinsen i.H.v. 3 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz 

aus 162.339,99 â�¬ ab dem 31. Januar 2012, 

aus 292.576,36 â�¬ ab dem 31. Januar 2013, 
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aus 339.967,20 â�¬ ab dem 30. Dezember 2014 und 

aus 801.017,60 â�¬ ab dem 30. Dezember 2015 

sowie

Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz aus

1.595.901,15 â�¬ ab dem 17. Dezember 2019 zu zahlen.

Â 

Der Beklagte trÃ¤gt die Kosten des Rechtsstreits.

Â 

Die Revision wird zugelassen.

Â 

Der Streitwert wird endgÃ¼ltig auf 1.595.901,15 â�¬ festgesetzt.

Â 

Â 

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Â 

Streitig ist ein Erstattungsanspruch der KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber dem Beklagten i.H.v.
1.595.901,15 â�¬ wegen der beanstandeten Abrechnung von Verwaltungskosten in
den Haushaltsjahren 2011 bis 2014. 

Â 

Der Beklagte ist ein nach Â§ 6a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
zugelassener kommunaler TrÃ¤ger (zkT) und ist aufgrund der
Verwaltungsvereinbarung vom 26.11.2013/29.11.2013 â��Ã¼ber die vom Bund zu
tragenden Aufwendungen des zugelassenen TrÃ¤gers der Grundsicherung fÃ¼r
Arbeitssuchendeâ�� (im Folgenden: VV) zur Teilnahme am automatisierten
Verfahren fÃ¼r das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR-
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Verfahren) berechtigt (Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 VV) und ermÃ¤chtigt, Bundesmittel auf
der Grundlage von Â§ 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II und unter Beachtung der VV sowie der
Verfahrensrichtlinien des Bundesministeriums fÃ¼r Finanzen fÃ¼r Mittelverteiler/
Titelverwalter zu bewirtschaften sowie beim Bund abzurufen (Â§ 2 Abs.1 Satz 2 VV).

Â 

Die Ermittlung der von der KlÃ¤gerin zu erstattenden Verwaltungskosten fÃ¼r die
Jahre 2011 bis 2014 richtet sich nach der von der Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundestages beschlossenen â��Allgemeinen Verwaltungsvorschrift fÃ¼r die
Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende durch die
zugelassenen kommunalen TrÃ¤ger und fÃ¼r die Bewirtschaftung von
Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des
Bundesâ�� (KommunaltrÃ¤ger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift â�� KoA-VV) vom
25. April 2008 in der Fassung vom 16. Dezember 2013 (BAnz AT 23. Dezember
2013 B 1). 

Â 

Bei dem Beklagten entstanden in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 â�� zwischen
den Beteiligten unstreitig â�� tatsÃ¤chliche Verwaltungskosten in folgender HÃ¶he:

Â 

2011Â  Â Â Â 18.614.136,24 â�¬

2012Â Â Â Â  18.332.936,92 â�¬

2013Â Â Â Â  17.931.678,86 â�¬

2014Â Â Â Â  18.621.746,93 â�¬

Â 

Unstreitig wÃ¼rden sich hieraus nach Abzug des kommunalen Finanzierungsanteils
(KFA) folgende BetrÃ¤ge ergeben:

2011Â Â  15.905,779,42 â�¬

2012Â Â  15.546,330,51 â�¬

2013 Â Â 15.206.063,67 â�¬

2014Â Â  15.791.241,40 â�¬

Â 

Im HKR-Verfahren abgerufen hatte der Beklagte von der KlÃ¤gerin hingegen fÃ¼r
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die genannten Haushaltsjahre Finanzmittel fÃ¼r Verwaltungskosten unter
Zugrundelegung der in Â§Â§ 20ff. KoA-VV genannten Pauschalen in folgender
HÃ¶he:

Â 

2011Â Â  17.367,559 â�¬

2012Â Â  16.131.789 â�¬Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Saldo nach Verrechnungen:
16.294.118,99 â�¬)

2013 Â Â 15.900.227 â�¬Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Saldo nach Verrechnungen:
16.355.143,35 â�¬)

2014Â Â  16.592.219 â�¬Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Saldo nach Verrechnungen:
17.387.142,55 â�¬).

Â 

In der Zeit vom 11. bis 15. Januar 2016 fand eine Vor-Ort-PrÃ¼fung der
Jahresabrechnungen in den RÃ¤umen des Jobcenters des Beklagten durch die
PrÃ¼fgruppe SGB II der KlÃ¤gerin statt, Ã¼ber deren Ergebnis die KlÃ¤gerin den
Beklagten mit Schreiben vom 5. Mai 2017 informierte und u.a. zur RÃ¼ckzahlung
des Differenzbetrages zwischen den tatsÃ¤chlichen und den nach Pauschalen
berechneten Verwaltungskosten aufforderte. 

Â 

Nach ergebnislosen Verhandlungen forderte die KlÃ¤gerin den Beklagten mit
Schreiben vom 27. November 2018 zur Erstattung des von ihr mit 1.595,901,15 â�¬
berechneten Differenzbetrages zwischen den tatsÃ¤chlichen und den nach
Pauschalen berechneten Verwaltungskosten auf. Der Beklagte kam dieser
Aufforderung nicht nach. Am 20. Dezember 2018 unterzeichnete er einen bis zum
31. Dezember 2019 befristeten Verzicht auf die Einrede der VerjÃ¤hrung. 

Â 

Am 16. Dezember 2019 hat die KlÃ¤gerin Klage zum Landessozialgericht Berlin-
Brandenburg erhoben. 

Â 

Die KlÃ¤gerin ist der Auffassung, dass Verwaltungskosten tatsÃ¤chlich entstanden
sein mÃ¼ssten, damit der kommunale TrÃ¤ger deren Erstattung verlangen kÃ¶nne.
Dies folge aus der Rechtsprechung des BSG zu Aufwendungen/Leistungen fÃ¼r
Arbeitsuchende bzw. zu veruntreuten Geldern. Eine Finanzierungslast des Bundes
sei verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, wenn keine Ist-Verwendung von
Mitteln vorliege. Der zugelassene kommunale TrÃ¤ger solle (nur) die notwendigen
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Aufwendungen erstattet bekommen, die ihm entstehen. Eine Zuweisung von
Bundesmitteln, denen keine Aufwendungen gegenÃ¼berstÃ¼nden, wÃ¤re eine
Subventionierung, dies sei nicht Zweck des Art. 91e GG. 

Â 

Ein Erstattungsanspruch folge auch nicht aus den Â§Â§ 20 ff. KoA-VV. Dies folge
sowohl aus Wortlaut als auch Systematik der Regelung. Â§ 16 KoA-VV sehe eine
Abrechnung grundsÃ¤tzlich in tatsÃ¤chlicher HÃ¶he vor. Erst wenn die in den Â§Â§
20 ff. genannten HÃ¶chstbetrÃ¤ge Ã¼berschritten wÃ¼rden, wÃ¼rden diese als
Pauschalen erstattet. Es handele sich um â��HÃ¶chstbetragspauschalenâ��.
Solange HÃ¶chstsÃ¤tze unterschritten wÃ¼rden, bleibe es beim Regelfall der
Abrechnung nach tatsÃ¤chlicher HÃ¶he. 

Â 

Auch die Entstehungsgeschichte belege, dass die KoA-VV von einem VerstÃ¤ndnis
der Pauschalen als HÃ¶chstpreis/HÃ¶chstgrenze ausgingen. Eine weitergehende
Abrechnung von Aufwendungen sei nach der BegrÃ¼ndung zu Â§ 16 Abs. 1 KoA-VV
durch den Grundsatz der pauschalen Abrechnung ausgeschlossen, der kommunale
TrÃ¤ger kÃ¶nne einen niedrigeren als den in Â§ 20 geregelten HÃ¶chstwert
abrechnen. 

Â 

Der Mittelabruf mÃ¼sse bedarfsgerecht sein, eine Bildung von RÃ¼cklagen sei
nicht zulÃ¤ssig, Â§ 30 KO-VV. Die KoA-VV mÃ¼ssten den Vorrang des Gesetzes
beachten, d. h. die Vorgabe des Â§ 6b Abs. 2 S. 1 SGB II, dass eine
Finanzierungslast des Bundes nur fÃ¼r tatsÃ¤chliche Aufwendungen bestehe. Dem
Bund sei es haushaltsrechtlich durch das Gebot sparsamer und wirtschaftlicher
HaushaltsfÃ¼hrung sogar untersagt, Aufwendungen zu ersetzen, die nicht
entstanden seien. Zu diesem gesetzlichen Leitbild stehe die Zulassung von
Pauschalierungen durch Â§ 6b Abs. 2 S. 2 i.V.m. Â§ 46 Abs. 1 S. 4 SGB II in einem
SpannungsverhÃ¤ltnis. Daher sei die ErmÃ¤chtigung zur pauschalierten
Abrechnung eng auszulegen. Dies beinhalte auch, dass bei Mehrdeutigkeit von
Inhalt und Reichweite einer durch oder aufgrund eines Gesetzes vorgesehenen
Pauschalierung derjenigen Auslegung der Vorzug zu geben sei, bei der die
Abweichung zwischen pauschal abgerechneten und tatsÃ¤chlichen
Verwaltungskosten geringer sei. Daraus folge, dass die zugelassenen
Pauschalierungen der Verwaltungskosten nicht als Abgeltungs-, sondern als
HÃ¶chstbetragspauschalen auszulegen seien. 

Â 

Zudem seien die verfassungsrechtlichen Grenzen zulÃ¤ssiger Pauschalierungen zu
beachten. WÃ¤ren die in den Â§Â§ 20-23 KoA-VV geregelten Pauschalen als
Abgeltungspauschalen auszulegen, wÃ¤ren sie unter Zugrundelegung der vom
Bundesverfassungsgericht begrÃ¼ndeten verfassungsrechtlichen Grenzen
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zulÃ¤ssiger Pauschalierungen unzulÃ¤ssig. Da Typisierungen und Pauschalierungen
mit besonderen HÃ¤rten verbunden seien, seien sie nur unter einschrÃ¤nkenden
Voraussetzungen zulÃ¤ssig. Es fehle bereits an tatsÃ¤chlichen
AnknÃ¼pfungspunkten dafÃ¼r, dass die durch die Pauschalen abgedeckten Kosten
im Regelfall den Betrag der durch die ErfÃ¼llung der Aufgaben entstehenden
Verwaltungskosten deckten. Der Vorschriftengeber habe die Pauschalen hingegen
so festgelegt, dass sie den HÃ¶chstbedarf abbildeten, der im Regelfall nicht
Ã¼berschritten werde. Der Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung kÃ¶nne
Typisierungen oder Pauschalierungen fÃ¼r Fallkonstellationen wie hier, bei denen
erhebliche Abweichungen in HÃ¶he von eineinhalb Millionen Euro in fÃ¼nf
Haushaltsjahren entstanden seien, nicht rechtfertigen.

Â 

Im ersten Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat am 8. September
2022 hat die KlÃ¤gerin Aufstellungen des Beklagten Ã¼ber die â��Ermittlung(en)
der Ausgaben fÃ¼r die Abrechnung der Verwaltungskosten 2011, 2012, 2013 und
2014â�� vorgelegt und ausgefÃ¼hrt, dass die in diesen Aufstellungen
aufgefÃ¼hrten Aufwendungen fÃ¼r RÃ¼ckstellungen im Umfang von 1.335.199,94
â�¬ vollumfÃ¤nglich anerkannt worden seien. 

Â 

Diese Unterlagen seien der KlÃ¤gerin (dem BMAS) vom Beklagten in Vorbereitung
der Vor-Ort-PrÃ¼fung beim Beklagten am 13. und 14. August 2018 mit E-Mails vom
9. August 2018 und 13. August 2018 Ã¼bersandt worden. Sie seien falsch abgelegt
und daher erst kurz vor dem hiesigen Gerichtstermin wieder aufgefunden worden.
Die BetrÃ¤ge seien aber bei der geltend gemachten Forderung berÃ¼cksichtigt
worden.

Â 

In diesen Abrechnungstabellen sind jeweils die VersorgungsrÃ¼cklagen fÃ¼r
Beamte im Konto S 50100, Kokl.5, und die Umlage Beamtenversorgung im Konto S
50120, Kontobezeichnung Kokl.5, verzeichnet. [FÃ¼r das Jahr 2011 sind als
VersorgungsrÃ¼cklage 55.004,00 â�¬ und als Umlage Beamtenversorgung
467.828,00 â�¬ eingestellt; bei der Ausgabenermittlung fÃ¼r das Jahr 2012 sind es
im Konto S 50100 2.923,27 â�¬ und im Konto S 50120 467.588,06 â�¬. 2013 sind
es 75.787,83 â�¬ VersorgungsrÃ¼cklage (Konto S 50 100) und 5.805,80 â�¬
Umlage Beamtenversorgung (S 50 120). Im Jahr 2014 sind es 5.922,13 â�¬ im
Konto S 50100 und 434.102,13 â�¬ im Konto S 50120]. In allen vier Jahren heiÃ�t
es im Konto S 50075, Kokl.5, â��Einstellungen RÃ¼ckstellung ATZâ�� 0,00 â�¬,
â��keine Verwaltungskosten (Betrag dient dem buchhalterischen JA)â��. 

Â 

Die KlÃ¤gerin hat hierzu ausgefÃ¼hrt, dass soweit der Beklagte mit Schriftsatz vom
19. Oktober 2022 nunmehr hÃ¶here RÃ¼ckstellungen geltend mache, diese zum
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einen nur einen Teil der aufgeworfenen Abrechnungsfragen betrÃ¤fen, nÃ¤mlich die
Aufwendungen fÃ¼r RÃ¼ckstellungen fÃ¼r die Freistellungsphase bei
AltersteilzeitfÃ¤llen im Blockmodell, und zudem nicht substantiiert seien. Sollten
hÃ¶here RÃ¼ckstellungen zu berÃ¼cksichtigen sein, wÃ¤re die Entstehung der
RÃ¼ckstellungsbetrÃ¤ge nachzuweisen, je Haushaltsjahr auszuweisen und die
tatsÃ¤chlich erfolgte RÃ¼ckstellung zu belegen. Erst auf einer solchen Grundlage
kÃ¶nnte die nach BerÃ¼cksichtigung dieser Aufwendungen dann weiterhin
bestehenden Erstattungsforderung des Bundes je Haushaltsjahr ermittelt werden. 

Â 

In der Sache seien die weitergehenden Aufwendungen fÃ¼r Mitarbeiter mit
Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell wÃ¤hrend der Freistellungsphase fÃ¼r
die Bildung von RÃ¼ckstellungen nicht anerkennungsfÃ¤hig. Es sei rechtlich nicht
zu beanstanden, dass die RÃ¼ckstellungen aus der Differenz zwischen den
Aufwendungen gebildet werden, die der regelmÃ¤Ã�igen, nicht der tatsÃ¤chlichen
Arbeitszeit des BeschÃ¤ftigten entspreche. Etwaige damit verbundene
EinschrÃ¤nkungen seien als Folge der Kompetenz des Normgebers zur
Pauschalierung und Typisierung hinzunehmen. 

Â 

Die Auffassung des Beklagten, dass Â§ 19 Abs. 4 KoA-VV verfassungswidrig sei, weil
im kontinuierlichen Modell die tatsÃ¤chlich entstandenen Personalkosten
vollstÃ¤ndig abgerechnet werden kÃ¶nnten, fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten im
Blockmodell hingegen nicht, Ã¼berzeuge nicht. Es handele sich bereits um
unterschiedliche Sachverhalte. Aufwendungen wÃ¤hrend der Freistellungsphase des
Blockmodells wÃ¼rde nur BeschÃ¤ftigte des Beklagten betreffen, die gerade keine
Aufgaben der Grundsicherung im Sinne von Â§ 6b Abs. 2 SGB II mehr wahrnehmen
wÃ¼rden. Laufende Personalkosten fÃ¼r BeschÃ¤ftigte in den besonderen
Einrichtungen im kontinuierlichen Modell hingegen seien laufende
Verwaltungskosten der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende. Ohne eine solche
Differenzierung wÃ¼rde â�� wie vom Beklagten angestrebt â�� im Falle eines
Blockmodells eine Abrechnung von Personalaufwendungen gegenÃ¼ber dem Bund
erfolgen, die erst in einem Zeitpunkt anfallen, in dem die betroffenen
BeschÃ¤ftigten keine Verwaltungsaufgaben im Bereich der Grundsicherung fÃ¼r
Arbeit mehr wahrnehmen.

Â 

FÃ¼r die geltend gemachte Erstattungsforderung bestehe auch weder eine
BeschrÃ¤nkung der Erstattung auf vorsÃ¤tzliches oder grob fahrlÃ¤ssiges Handeln
des Beklagten noch auf eine Haftung fÃ¼r unvertretbare Handlungen. Die
sogenannte Haftungskernrechtsprechung finde nicht nur wegen des Vorliegens
eines AusfÃ¼hrungsgesetzes keine Anwendung, sondern gelte auch nicht fÃ¼r die
Verwaltungskostenerstattung, insoweit werde auf die Rechtsprechung des
erkennenden Senats verwiesen (Urteil vom 18. August 2020 â�� L 20 AS 2625/17 KL
). 
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Â 

Ermessensfehler lÃ¤gen nicht vor. Â§ 6b Abs. 5 SGB II sei als Befugnisnorm, nicht
als Ermessensvorschrift auszulegen. Allenfalls handele es sich um intendiertes
Ermessen.

Â 

Der Anspruch auf Verzugszinsen folge aus Â§ 6b Abs. 5 S. 2 und 3 SGB IIV. Der
Anspruch auf RechtshÃ¤ngigkeitszinsen ergebe sich aus Â§Â§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

Â 

den Beklagten zu verurteilen, an die KlÃ¤gerin 1.595.901,15 â�¬ nebst
Verzugszinsen i.H.v. 3 Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz aus 162.339,99
â�¬ seit dem 31. Januar 2012, aus 292.576,36 â�¬ seit dem 31. Januar 2013, aus
339.967,20 â�¬ seit dem 30. Dezember 2014 und aus 801.017,60 â�¬ seit dem 30.
Dezember 2015 nebst RechtshÃ¤ngigkeitszinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten Ã¼ber
dem Basiszinssatz ab RechtshÃ¤ngigkeit der Klage zu zahlen.

Â 

Der Beklagte beantragt,

Â 

die Klage abzuweisen.

Â 

Er hat den geltend gemachten RÃ¼ckforderungsbetrag â�� unter Zugrundelegung
der Rechtsauffassung der KlÃ¤gerin â�� der HÃ¶he nach im Wesentlichen
rechnerisch bestÃ¤tigt. Es bestehe jedoch schon dem Grunde nach kein
Erstattungsanspruch.

Â 

Der Beklagte habe nur Mittel abgerufen, die auch von der KlÃ¤gerin zu erstatten
seien. Nach den einschlÃ¤gigen Regelungen der KoA-VV sei von einer pauschalen
Mittelzuweisung auszugehen. Dies ergebe sich sowohl aus dem Wortlaut
â��Pauschalenâ�� als auch nach historischer, systematischer und teleologischer
Auslegung. Die KlÃ¤gerin setzte den Begriff â��Pauschalbetragâ�� irrtÃ¼mlich mit
einem â��HÃ¶chstbetragâ�� und den Begriff â��Pauschaleâ�� mit einer
Kappungsgrenze gleich. HÃ¶here Ausgaben wÃ¼rden danach nicht
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berÃ¼cksichtigt, geringere Ausgaben nicht honoriert. Damit bestÃ¼nde aber auch
kein Anreiz fÃ¼r ein wirtschaftliches und sparsames Verwaltungshandeln der
Optionskommunen. Aus Â§ 16 Abs. 1 S. 2 KoA-VV ergebe sich die Abrechnung von
Verwaltungskosten nach Pauschalen, ohne dass es des Nachweises verschiedener
Einzelpositionen bedÃ¼rfe. Auch im Hinblick auf eine gleichmÃ¤Ã�ige Behandlung
der Optionskommunen und die notwendige Planungssicherheit fÃ¼r den Haushalt
des Beklagten sei eine Abweichung von den Pauschalen nicht angezeigt. Der
Beklagte habe mit dem Mitteleinsatz auch nicht gegen die GrundsÃ¤tze der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstoÃ�en. Die PauschalsÃ¤tze in den Â§Â§
20-23 KoA-VV stellten den HÃ¶chstrahmen der abrechenbaren Aufwendungen dar,
dem regelmÃ¤Ã�ig die Angemessenheitsvermutung innewohne. Sofern niedrigere
Pauschalwerte als die im Unterabschnitt 2 vorgesehenen HÃ¶chstwerte
abgerechnet werden kÃ¶nnten, habe der Beklagte von dieser MÃ¶glichkeit
jedenfalls keinen Gebrauch gemacht. 

Â 

Die KlÃ¤gerin zitiere Â§ 6b Abs. 2 SGB II falsch, wenn sie hieraus ableite, dass nur
tatsÃ¤chlich entstandene Kosten abrechenbar seien. Eine Pauschalierung von
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten sei vielmehr nach Â§ 46 Abs. 1 S.
4 SGB II ausdrÃ¼cklich zulÃ¤ssig. Die Ermittlung der von der KlÃ¤gerin zu
erstattenden Verwaltungskosten richte sich nach der KoA-VV. Diese sehe die
MÃ¶glichkeit vor, PauschalbetrÃ¤ge fÃ¼r notwendige Ausgaben einschlieÃ�lich
Verwaltungsausgaben festzulegen. HierfÃ¼r spreche auch eine teleologische
Auslegung. Die ZurverfÃ¼gungstellung der Mittel durch den Bund im HKR-Verfahren
sei zur Verwaltungsvereinfachung gewÃ¤hlt worden. Es habe nicht im Nachhinein
von Fall zu Fall abgerechnet werden mÃ¼ssen, dies hÃ¤tte einen immensen
Verwaltungsaufwand mit sich gebracht. Eine Abrechnung nach den Ist-Ausgaben
wÃ¼rde nicht dem Willen der KlÃ¤gerin entsprechen, eine
Verwaltungsvereinfachung herbeizufÃ¼hren. Dass die Festlegung von Pauschalen
zu merklichen, zum Teil sogar betrÃ¤chtlichen Abweichungen von den tatsÃ¤chlich
entstehenden Kosten fÃ¼hren kÃ¶nne, sei einer Pauschalierung systemimmanent.
Die Bildung von RÃ¼ckstellungen sei gemÃ¤Ã� Â§ 30 Abs. 2 S. 2 KoA-VV fÃ¼r
Versorgungsaufwendungen sowie fÃ¼r Aufwendungen im Zusammenhang mit
Wertguthabenvereinbarungen zulÃ¤ssig. Im Ã�brigen seien die Gerichte an
Verwaltungsvorschriften grundsÃ¤tzlich nicht gebunden.

Â 

Jedenfalls handele es sich bei der vom Beklagten dargestellten Meinung um eine
vertretbare Rechtsauffassung. Der Bund kÃ¶nne nur fehlerhafte
Rechtsauffassungen, nicht aber vertretbarer Rechtsauffassungen beanstanden
(BVerfG, Urteil vom 7. Oktober 2014 â�� 2 BvR 1641/11). 

Â 

Dem Beklagten kÃ¶nne auch nicht vorgeworfen werden, grob fahrlÃ¤ssig oder gar
vorsÃ¤tzlich rechtswidrig gehandelt zu haben. Hierauf sei aber die Erstattung nach
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Â§ 6b Abs. 5 SGB II beschrÃ¤nkt. Die zu Sachverhalten vor 2011 ergangene BSG-
Rechtsprechung sei auch fÃ¼r Sachverhalte nach der Kodifizierung des
Erstattungsanspruch des Bundes in Â§ 6b Abs. 5 SGB II maÃ�geblich. Bei der
EinfÃ¼gung des Â§ 6b Abs. 5 SGB II handele es sich um eine klarstellende
gesetzliche Verankerung des allgemein gewohnheitsrechtlich anerkannten
Ã¶ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs zwischen Bund und Kommunen.
Kommunen dÃ¼rften auch nicht schlechter gestellt werden als LÃ¤nder, fÃ¼r die
nach Art. 104 Abs. 5 GG nur Vorsatz und grobe FahrlÃ¤ssigkeit greife. Bei Art. 91e
Abs. 2 GG handele es sich im VerhÃ¤ltnis zu den GrundsÃ¤tzen der
Finanzverfassung â�� anders als im VerhÃ¤ltnis des Art. 91e Abs. 1 GG zu Art. 83 ff.
GG â�� nicht um eine â��abschlieÃ�ende Sonderregelungâ��, sondern lediglich um
eine den allgemeinen Regeln der Finanzverfassung vorgehende Sonderregelung.
Die allgemeinen Regeln der Finanzverfassung blieben anwendbar. Art. 91e GG
regele keine Fragen der Erstattung, sodass er auch nicht Art. 104a GG verdrÃ¤nge.
Im Falle einer RÃ¼ckzahlungspflicht nach Â§ 6b Abs. 5 SGB II wÃ¤re der kommunale
Haushalt mit einer Garantiehaftung belastet, vor der die
Haftungskernrechtsprechung schÃ¼tzen solle.

Â 

Im Ã�brigen sei auch die nach Â§ 6b Abs. 5 S. 1 SGB II vorgeschriebene
ErmessensausÃ¼bung seitens der KlÃ¤gerin nicht zu erkennen, diese sei auch nicht
mehr nachholbar. Bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift handele es sich um eine
Ermessensvorschrift. Selbst wenn es sich um ein sogenanntes intendiertes
Ermessen handeln sollte, hÃ¤tte die RÃ¼ckforderungsentscheidung einer
BegrÃ¼ndung bedurft. 

Â 

Letztlich wÃ¤re die Befugnis zur Geltendmachung der Erstattung verwirkt.
Zumindest wÃ¤re ein Abzug wegen Mitverschuldens vorzunehmen, da die KlÃ¤gerin
ihre Obliegenheit gegenÃ¼ber dem Beklagten verletzt habe, diesen auf mÃ¶gliche
rechtswidrige UmstÃ¤nde hinzuweisen und MÃ¶glichkeit zur Abhilfe zu geben. Das
Verwirkungsverhalten sei in einem Unterlassen der KlÃ¤gerin zu sehen. Das BMAS
habe die Verwaltungsvorschriften fÃ¼r die Abrechnung der Aufwendung der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende (KoA-VV) erlassen und in diesen an keiner
Stelle klargestellt, dass es sich bei den dort geregelten Pauschalen aus Sicht der
KlÃ¤gerin um sogenannte â��HÃ¶chstbetragspauschalenâ�� handele, diese also
eigentlich HÃ¶chstbetrÃ¤ge darstellten und dementsprechend Verwaltungskosten
â��spitzâ�� abgerechnet werden mÃ¼ssten. Eine Legaldefinition des Begriffs
â��HÃ¶chstbetragspauschaleâ�� enthalte die KoA-VV nirgends. Es wÃ¤re daher
Pflicht der KlÃ¤gerin gewesen, die KoA-VV entsprechend zu Ã¤ndern oder den
Beklagten zumindest in einem Rundschreiben darauf hinzuweisen. Die KlÃ¤gerin
habe in den streitgegenstÃ¤ndlichen Haushaltsjahren Bundesmittel
unwidersprochen freigegeben und Nachforderungen auch weder im jeweils gerade
laufenden noch im nachfolgenden vollen Haushaltsjahr geltend gemacht. Die
KlÃ¤gerin hÃ¤tte bereits zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt genauere PrÃ¼fungen
durchfÃ¼hren mÃ¼ssen, um Kenntnis von den maÃ�geblichen Sachverhalten zu
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erhalten und auf diese Weise derart spÃ¤te RÃ¼ckforderungen zu vermeiden. Der
Beklagte habe im Vertrauen darauf, dass keine RÃ¼ckforderung geltend gemacht
werde, die Differenz zwischen den abgerechneten und den tatsÃ¤chlich
entstandenen Verwaltungskosten dafÃ¼r genutzt, RÃ¼ckstellungen im Sinne des
Â§ 30 Abs. 2 S. 2 KoA-VV zu bilden. Von den Beanstandungen der KlÃ¤gerin habe er
erst mit Schreiben vom 5. Mai 2017 Kenntnis erlangt.

Â 

Im Ã�brigen habe er in HÃ¶he der streitgegenstÃ¤ndlichen
RÃ¼ckforderungsbetrÃ¤ge in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014
erstattungsfÃ¤hige RÃ¼ckstellungen fÃ¼r Versorgungsaufwendungen fÃ¼r Beamte
und fÃ¼r Wertguthabenvereinbarungen fÃ¼r AltersteilzeitfÃ¤lle gebildet. Der
Beklagte hat hierzu mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2022 ausgefÃ¼hrt, die von ihm
vorgelegten Abrechnungstabellen wÃ¼rden die Kosten fÃ¼r die RÃ¼ckstellungen
fÃ¼r Altersteilzeit in der Freistellungsphase nicht vollstÃ¤ndig abbilden. Erfasst sei
lediglich der bislang nach Â§ 19 Abs. 5 S. 2 KoA-VV von der KlÃ¤gerin als
abrechnungsfÃ¤hig anerkannte Differenzbetrag. AbrechnungsfÃ¤hig seien indessen
Ã¼ber den Differenzbetrag hinaus auch weitere in diesem Zusammenhang
entstandene Kosten nach Â§ 19 Abs. 5 S. 2 KoA-VV. 

Â 

Zwar bestimme Â§ 19 Abs. 4 KO A-VV, dass in den FÃ¤llen, in denen eine
Altersteilzeit im Rahmen eines Blockmodells nach Â§ 2 Abs. 2 und 3 des
Altersteilzeitgesetzes (ATZG) geleistet werde, aus der Differenz zwischen den nach
Satz 1 anerkennungsfÃ¤higen Personalkosten und den tatsÃ¤chlichen
Aufwendungen (nur) wÃ¤hrend der Aktivphase RÃ¼ckstellungen fÃ¼r die
Freistellungsphase gebildet werden kÃ¶nnten und nach Satz 3 Personalkosten
wÃ¤hrend der Freistellungsphase nicht anerkannt wÃ¼rden. Es stelle aber eine
â��ungerechtfertigte, willkÃ¼rliche Benachteiligung fÃ¼r den zugelassenen
kommunalen TrÃ¤ger bei der Finanzierung der Aufwendungen der Grundsicherung
fÃ¼r Arbeitsuchendeâ�� dar, dass die entstandenen Personalkosten im
sogenannten Block-Modell nicht, wie im sogenannten kontinuierlichen Modell,
vollstÃ¤ndig abrechenbar sind. Die durch diese Regelung der KoA-VV entstehende
finanzielle Mittelunterdeckung, die vom Mittelgeber, d. h. der KlÃ¤gerin, rein
willkÃ¼rlich bestimmt werde, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspreche
und zudem abhilfefÃ¤hig sei, gehÃ¶re nach seiner Auffassung nicht zu den
akzeptablen betrieblichen GrÃ¼nden, die den Beklagten und dessen BeschÃ¤ftigte
in der Ausgestaltung ihrer Altersteilzeitvereinbarungen in zulÃ¤ssiger Weise binden
kÃ¶nnten.

Â 

Eine RÃ¼cklagenbildung sei daher zumindest in der HÃ¶he der in der
Freistellungsphase anfallenden BetrÃ¤ge gerechtfertigt. In den Jahren 2008 bis
2017 sei durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld bzw. das Jobcenter KomB-ABI
ausschlieÃ�lich Altersteilzeit im Blockmodell vereinbart worden. FÃ¼r die in diesem
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Zeitraum eingegangenen Altersteilzeitverpflichtungen seien nicht
abrechnungsfÃ¤hige Kosten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit in HÃ¶he
von 1.756.215,37 â�¬ entstanden, davon entfielen fÃ¼r Verpflichtungen, die in den
Jahren 2011 bis 2014 bestanden hÃ¤tten, Kosten in HÃ¶he von 1.278.310,03 â�¬
(wegen der Einzelheiten wird auf die Tabelle Blatt 244 der Gerichtsakte verwiesen). 

Â 

Die KlÃ¤gerin ignoriere die DeckungslÃ¼cke, die zwischen den nach ihrer
Auffassung erstattungsfÃ¤higen Kosten und den tatsÃ¤chlichen Kosten bestehe und
es sei kein Grund fÃ¼r eine unterschiedliche Behandlung der der KoA-VV
unterliegenden Optionskommunen bei der Finanzierung der Altersteilzeitmodelle
ersichtlich. Nach
Â§ 6b SGB II seien sÃ¤mtliche Kosten zu tragen. Auch die Kosten nach dem ATZG
wÃ¤hrend der Freistellungsphase seien Aufwendungen der Grundsicherung fÃ¼r
Arbeitsuchende.

Â 

Zu berÃ¼cksichtigen sei, dass die BeschÃ¤ftigten nach dem ATZG grundsÃ¤tzlich
die Wahl hÃ¤tten, Altersteilzeit im Block- oder im Teilzeitmodell zu vereinbaren.
Eine Versagung kÃ¶nne nur auf dienstliche oder betriebliche GrÃ¼nde gestÃ¼tzt
werden, die Ã¼ber die typischen, regelmÃ¤Ã�ig mit einer Altersteilzeitarbeit
verbundenen Belastungen hinausgingen. Arbeitgeber bzw. Dienstherrn seien somit
grundsÃ¤tzlich nicht frei, ihren BeschÃ¤ftigten Altersteilzeit im Blockmodell zu
verwehren. Wenn die fehlende Ã�bernahme der ATZG-Kosten fÃ¼r Arbeitnehmer im
Blockmodell dazu fÃ¼hre, dass der Beklagte seinen Arbeitnehmern keine
Altersteilzeit im Blockmodell mehr genehmigen kÃ¶nne, stelle dies einen Eingriff in
seine Personalhoheit und Verletzung von Art. 28 GG dar.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den
vorgetragenen Inhalt der Gerichtsakte und des von der KlÃ¤gerin eingereichten
Verwaltungsvorgangs Bezug genommen, der vorlag und Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

Â 

Â 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die Klage ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin kann vom Beklagten die
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Zahlung von 1.595.901,15 â�¬ verlangen.

Â 

Streitgegenstand ist die Erstattung von Verwaltungskosten fÃ¼r die Haushaltsjahre
2011 bis 2014. 

Â 

Das LSG ist erstinstanzlich nach Â§ 29 Abs. 2 Nr. 3 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
zustÃ¤ndig. Danach entscheiden die Landessozialgerichte Ã¼ber Klagen in
Angelegenheiten der Erstattung von Aufwendungen nach Â§ 6b SGB II. 

Â 

Die Ã¶rtliche ZustÃ¤ndigkeit des LSG Berlin-Brandenburg folgt aus Â§ 57 Abs. 1
Satz 1 SGG.

Â 

Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage i.S. des Â§ 54 Abs. 5 SGG statthaft und
auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig. Die Klage ist auch begrÃ¼ndet.

Â 

1. Die KlÃ¤gerin hat einen Erstattungsanspruch gegen den Beklagten aus Â§ 6b
Abs. 5 SGB II i.V.m. Â§ 30 Abs. 3 der KoA-VV. 

Â 

Nach Â§ 6b Abs. 5 SGB II kann das Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales von
dem zugelassenen kommunalen TrÃ¤ger die Erstattung von Mitteln verlangen, die
er zulasten des Bundes ohne Rechtsgrund erlangt hat, wobei nach allgemeiner
Auffassung die RÃ¼ckforderung von Bundesmitteln bereits aus
haushaltsrechtlichen GrÃ¼nden regelmÃ¤Ã�ig angezeigt ist und nur in atypischen
FÃ¤llen unterbleiben kann (Rixen/WeiÃ�enberger in Eicher, SGB II, 3. Aufl., Â§ 6
Buchst. b Rn. 17). Anhaltspunkte fÃ¼r einen atypischen Fall bestehen im
vorliegenden Fall nicht. Insofern kann dahinstehen, ob das Wort â��kannâ�� im
Wortlaut von Â§ 6b Abs. 5 S. 1 SGB II Ã¼berhaupt zum Ausdruck bringen soll, dass
eine Entscheidung nach Ermessen zu treffen ist oder ob es sich um ein sogenanntes
â��Kompetenz-Kannâ�� handelt, durch das die Befugnis eingerÃ¤umt wird, bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine im Gesetz selbst abschlieÃ�end
bestimmte MaÃ�nahme durchzufÃ¼hren (zum Diskussionsstand und mit weiteren
Nachweisen s. KÃ¶nig: Der Ã¶ffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch des Bundes
gegen Optionskommunen, NZS 2022, 927f.,929). Der zu erstattende Betrag ist
wÃ¤hrend des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz betrÃ¤gt fÃ¼r das Jahr 3
Prozentpunkte Ã¼ber dem Basiszinssatz.
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Â 

Voraussetzung ist, dass der Beklagte Mittel der KlÃ¤gerin ohne Rechtsgrund erlangt
hat, d.h. entweder die Abrechnung der Verwaltungskosten im vorliegenden Fall
nicht mit der objektiven Rechtslage Ã¼bereinstimmte und/oder dem Beklagten kein
Rechtsgrund zur Seite steht, das aufgrund der VermÃ¶gensverschiebung Erlangte
behalten zu dÃ¼rfen (vgl. BSG, Urteil vom 2. Juli 2013 â�� B 4 AS 74/12 R â��, juris,
Rn. 27, noch zum allgemeinen Ã¶ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch). 

Â 

Die Ermittlung der von der KlÃ¤gerin zu erstattenden Verwaltungskosten richtet
sich nach der von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages
beschlossenen KommunaltrÃ¤ger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV), die
die zwischen den Beteiligten bestehende Finanzbeziehung konkretisiert und eine
Verordnung nach
Â§ 48 Abs. 3 SGB II [bzw. nach Art 84 Abs. 2 GG] darstellt. Nach Â§ 48 Abs. 3 SGB II
kann das Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales mit Zustimmung des
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften fÃ¼r die Abrechnung der
Aufwendungen der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende erlassen. Damit soll
Einheitlichkeit, Transparenz und Rechtssicherheit bei der Abrechnung von
Aufwendungen und der Bewirtschaftung von Bundesmitteln im HKR-Verfahren
geschaffen, der Verwaltungsaufwand reduziert, das Abrechnungsverfahren
vereinfacht und Doppelabrechnungen durch weitgehende Pauschalierung von
Verwaltungskosten vermieden, ein verbindliches Verfahren bei der Berechnung und
Bewirtschaftung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungskosten
erreicht und eine Gleichbehandlung der zugelassenen kommunalen TrÃ¤ger mit
anderen Organisationsformen sichergestellt werden (vgl. dazu BegrÃ¼ndung zur
KoA-VV: BR-Drs. 180/08, Seite 2). Die Vorschriften der KoA-VV sind grundsÃ¤tzlich
geeignet, diese Ziele zu verwirklichen. Es wurde damit ein Ausgleich zwischen einer
notwendigen weitgehenden Vereinheitlichung der AbrechnungsvorgÃ¤nge und der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie i.S.v. Art. 28 Abs. 2 GG hergestellt (so auch
BR-Drs. 180/08 Seite 92). Der Bundesrechnungshof sieht die Vorschriften der KoA-
VV als geeignet an, die fÃ¼r ZeitrÃ¤ume vor deren EinfÃ¼hrung von ihm
festgestellten MÃ¤ngel bei der Bemessung der vom Bund zu tragenden
Verwaltungskosten zu beheben und die Einheitlichkeit der Abrechnung der
Aufwendungen der zkT sicherzustellen (vgl. Unterrichtung durch den
Bundesrechnungshof vom 08.12.2008 â�� BT-Drs 16/11000 Seite 154). Der Senat
sieht ebenfalls die KoA-VV als grundsÃ¤tzlich geeignet an, die Finanzbeziehung
zwischen Bund und zkT weiter in Bezug auf die AbrechnungsmaÃ�stÃ¤be
insbesondere der Verwaltungskosten zu konkretisieren (vgl. auch Bayerisches
Landessozialgericht, Urteil vom 20. Dezember 2017 â�� L 11 AS 391/14 KL â��, Rn.
66, juris).

Â 

Ob der Beklagte die streitgegenstÃ¤ndlichen Kosten richtig nach MaÃ�gabe der KoA-
VV abgerechnet hat, d.h. wie der Begriff der Pauschale in den Â§Â§ 20 bis 23 der
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KoA-VV zu verstehen ist, kann dahinstehen.

Â 

Denn dem Beklagten steht jedenfalls kein Rechtsgrund zur Seite, das aufgrund der
VermÃ¶gensverschiebung Erlangte behalten zu dÃ¼rfen.

Â 

2. Der Beklagte ist vielmehr nach Â§ 30 Abs. 3 Satz 2 KoA-VV verpflichtet, zu viel
abgerufene Bundesmittel zu erstatten.

Â 

Â§ 6b Abs. 2 S. 1 SGB II formuliert das gesetzliche Leitbild. Aufwendungen der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende einschlieÃ�lich der Verwaltungskosten
mÃ¼ssen danach in dem Umfang erstattet werden, wie sie bei dem zugelassenen
kommunalen TrÃ¤ger tatsÃ¤chlich entstanden sind. Nach neuester
hÃ¶chstrichterlicher Rechtsprechung ist unter BerÃ¼cksichtigung der
Entstehungsgeschichte des Â§ 6b SGB II im Lichte der verfassungsrechtlichen
Vorgaben in Art 104a Abs. 1, Art 91e GG sowie der in der KoA-VV ausgeformten
AbrechnungsmodalitÃ¤ten zwischen dem Bund und u.a. den zugelassenen
kommunalen TrÃ¤gern der Begriff der Aufwendungen in Â§ 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II
im Sinne einer echten Ausgabe zu verstehen (BSG, Urteil vom 25. April 2023 â�� B 
7/14 AS 69/21 R â��, BSGE (vorgesehen), SozR 4 (vorgesehen), Rn. 15). 

Â 

Der Gesetzgeber habe fÃ¼r den bei einer (alternativen) AusfÃ¼hrung des Gesetzes
in gemeinsamen Einrichtungen auf den Bund entfallenden Aufgabenteil
einschlieÃ�lich der fÃ¼r die AufgabenerfÃ¼llung notwendigen
Verwaltungsausgaben mit Art. 91e Abs. 2 Satz 2 GG verfassungsrechtlich nur eine
auf die notwendigen Ausgaben beschrÃ¤nkte Kostentragung des Bundes
festschreiben wollen (vgl. BR-Drucks 186/10 S. 4). Trotz der von Art. 91e GG
abweichenden Wortwahl der â��Aufwendungâ�� in Â§ 6b Abs. 2 Satz 1 SGB II
sollten nur die rechtlichen Grundlagen der Finanzbeziehung zwischen Bund und
kommunalen TrÃ¤gern bereichsspezifisch klarstellend geregelt werden (BSG, Urteil
vom 25. April 2023 â�� B 7/14 AS 69/21 R â��, Rn. 19 unter Verweis auf BT-Drs.
17/1555 S. 16 zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation
der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende). 

Â 

Diesen gesetzlichen Vorgaben korrespondieren die Regelungen der KoA-VV, die
fÃ¼r den Fall des Mittelabrufs im HKR-Verfahren einen bedarfsgerechten Mittelabruf
(Â§ 30 Abs. 1 KoA-VV) und in Â§ 30 Abs. 3 die Erstattung nicht bedarfsgerecht
abgerufener Mittel vorschreibt.
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Â 

So heiÃ�t es in der BegrÃ¼ndung zu Â§ 16 (GrundsÃ¤tze der Abrechnung) bei der
Abrechnung der Pauschalwerte ist auf den Gleichklang mit der bedarfsgerechten
Mittelbewirtschaftung im HKR-Verfahren zu achten (Drs. 180/08 S. 39). Auch im
Rahmen der Pauschalabrechnung kÃ¶nnen Aufwendungen nur insoweit
abgerechnet werden, als sie einer wirtschaftlichen, sparsamen und
ordnungsgemÃ¤Ã�en Verwaltung entsprechen. Dies ergibt sich bereits aus
hÃ¶herrangigem Recht, insbesondere ausÂ Â  Â§ 3 Abs. 1 S. 4 SGB II und aus dem
Grundsatz der GesetzmÃ¤Ã�igkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG). Ferner heiÃ�t
es in der BegrÃ¼ndung zur KoA-VV zu Â§ 16 Absatz 1 â��Eine Abrechnung von
Aufwendungen, die das zugewiesene Budget Ã¼berschreiten, ist ausgeschlossen.
Dem zugelassenen kommunalen TrÃ¤ger stehen mehrere
GestaltungsmÃ¶glichkeiten zur VerfÃ¼gung, um eine BudgetÃ¼berschreitung zu
vermeiden. ZusÃ¤tzlich zu den MÃ¶glichkeiten der vorausschauenden Personal- und
MaÃ�nahmeplanung, kÃ¶nnen niedrigere Pauschalwerte als die im Unterabschnitt
zwei vorgesehenen HÃ¶chstwerte abgerechnet werden. Dies wird in den
Regelungen Ã¼ber die Abrechnung von PauschalsÃ¤tzen (Â§ 20-23) mit der
Formulierung â��bis zuâ�� klargestellt.â��

Â 

Ob der Auffassung der KlÃ¤gerin zu folgen ist, dass es sich bei den genannten
Pauschalen in dem Sinne um â��HÃ¶chstbetragspauschalenâ�� handelt, dass
zunÃ¤chst eine Spitzabrechnung bis zu einer gewissen HÃ¶chstgrenze, die dann als
Pauschale wirkt, zu erfolgen hat, konnte der Senat dahinstehen lassen. Jedenfalls
handelt es sich sowohl nach dem Wortlaut als auch insbesondere nach der
systematischen Stellung nicht um eine Pauschale im Ã¼blichen Sinne, bei der die
tatsÃ¤chliche HÃ¶he der Kosten nicht Ã¼berprÃ¼ft wird. Es handelt sich vielmehr
um Pauschalen, die im Lichte der nicht nur einfachgesetzlich, sondern auch
verfassungsrechtlich gebotenen BeschrÃ¤nkung der Ã�bernahme lediglich
notwendiger Aufwendungen der kommunalen TrÃ¤ger durch den Bund und dem
daraus folgenden Gebot der bedarfsgerechten Mittelbewirtschaftung im HKR-
Verfahren zu bewerten sind. Sie erÃ¶ffnen dem kommunalen TrÃ¤ger zwar einen
gewissen Spielraum, beispielsweise bei der Mittelverwendung im Rahmen des
Gesamtbudgets im Sinne des Â§ 46 Absatz 1 S. 5 SGB II, sind aber ihrerseits nur
abrechenbar, wenn sie einer wirtschaftlichen, sparsamen und ordnungsgemÃ¤Ã�en
Verwaltung entsprechen.

Â 

Letztlich kann der Senat die genaue rechtliche Bewertung und Einstufung der
Pauschalen i.S.d. KoA-VV offenlassen. Denn jedenfalls ist die Bildung von
RÃ¼cklagen mit Bundesmitteln im Sinne einer SparmaÃ�nahme zum Ausgleich
ungewisser kÃ¼nftiger Investitionen oder Belastungen grundsÃ¤tzlich
ausgeschlossen (vgl. ausdrÃ¼cklich die BegrÃ¼ndung zu Â§ 30 Abs. 2 KoA-VV, BR-
Drs. 180/08 S. 53 (115). Nach dem Leitbild der KoA-VV kÃ¶nnen RÃ¼cklagen aus
Bundesmitteln schon deswegen nicht gebildet werden, â��da ein bedarfsgerechter
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Mittelabruf die Erwirtschaftung eines Ã�berschusses im Verwaltungshaushalt
ausschlieÃ�tâ�� (BegrÃ¼ndung zu Â§ 30 Abs. 2 a.a.O.). Zur BegrÃ¼ndung zu
Absatz 3 der Vorschrift heiÃ�t es insoweit â��um ErstattungsansprÃ¼che des
Bundes wegen nicht bedarfsgerechten Mittelabrufes zu vermeiden, ist der
zugelassene kommunale TrÃ¤ger gehalten, zu viel abgerufene Bundesmittel mit
den folgenden Mittelabrufen des Haushaltsjahres schnellstmÃ¶glich zu verrechnen
bzw. die Bundesmittel zurÃ¼ckzuerstatten.

Â 

3. Nicht zu erstatten wÃ¤ren hingegen zulÃ¤ssige RÃ¼ckstellungen. a. Derartige
RÃ¼ckstellungen hat der Beklagte jedoch â�� Ã¼ber die von ihm am 9. August
2018 und 13. August 2018 Ã¼bermittelten und von der KlÃ¤gerin anerkannten
RÃ¼ckstellungen hinaus â�� schon nicht gebildet. 

Â 

Insoweit hat der Beklagte auch im Berufungsverfahren tatsÃ¤chliche
RÃ¼ckstellungen bereits nicht substantiiert vorgetragen. Sollten hÃ¶here
RÃ¼ckstellungen zu berÃ¼cksichtigen sein, wÃ¤re die Entstehung der
RÃ¼ckstellungsbetrÃ¤ge nachzuweisen, je Haushaltsjahr auszuweisen und die
tatsÃ¤chlich erfolgte RÃ¼ckstellung zu belegen. Der Beklagte hat jedoch lediglich
mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2022 eine unÃ¼berprÃ¼fbare Tabelle Ã¼ber 14
BeschÃ¤ftigte in der Altersteilzeit (ATZ) mit dem frÃ¼hesten Beginn der ATZ am
1.2.2008/Beginn der Freistellung 1.8.2011 bis zu einem Beginn der ATZ am
1.8.2014 und einem Beginn der Freistellung am 16.10.2021 zur Akte gereicht. In
diese Tabelle hat er â��bisher nicht abgerechnete Kostenâ�� gleichgesetzt mit
RÃ¼ckstellungen â��(= RÃ¼ckstellungen)â�� und diese insgesamt mit einem Saldo
von 1.278.310,03 â�¬ angegeben. Schon der Vortrag, dass fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten
in Altersteilzeit im Blockmodell in den Jahren 2011 bis 2014 Kosten i.H.v.
1.278.310,03 â�¬ bestanden hÃ¤tten, ist mit dieser Tabelle nicht schlÃ¼ssig
vorgetragen. Der Beklagte trÃ¤gt auch selbst vor, dass er diese Kosten in der von
ihm der KlÃ¤gerin Ã¼bermittelten Zusammenstellung der â��Ermittlung(en) der
Ausgaben fÃ¼r die Abrechnung der Verwaltungskosten fÃ¼r die Jahre 2011, 2012,
2013 und 2014â�� nicht angegeben hat, weil aus diesen nach Â§ 30 Abs. 2 KoA-VV
keine RÃ¼ckstellungen hÃ¤tten gebildet werden dÃ¼rfen. 

Â 

Letzteres ist sowohl nach Wortlaut als auch systematischer Stellung der Regelung
zutreffend.

Â 

RÃ¼ckstellungen im Sinne der Verwaltungsvorschrift ist die Vorsorge fÃ¼r
drohende und lediglich hinsichtlich der HÃ¶he oder des Zeitpunktes noch nicht
feststehende Aufwendungen. Im Unterschied zu den RÃ¼cklagen liegt die Ursache
fÃ¼r die mit RÃ¼ckstellungen abzusichernden Aufwendungen im aktuellen
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Haushaltsjahr. Es muss bereits ein Ereignis eingetreten sein, das eine hiermit im
Zusammenhang stehende Aufwendung zur Folge haben kÃ¶nnte. Die Bildung von
RÃ¼ckstellungen ist nur fÃ¼r die vorgesehenen Anwendungsbereiche zulÃ¤ssig
(BegrÃ¼ndung a.a.O.). Nach Â§ 30 Abs. 2 S. 2 KoA-VV in der hier anzuwendenden
Fassungen vom 10. November 2010 (BAnz Nr. 176, S. 3876) und vom 16. Dezember
2013 (BAnz AT 23.12.2013 B1) â�� gÃ¼ltig ab 1. Januar 2011 bis 31. Dezember
2013 und 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 â�� ist die Bildung von
RÃ¼ckstellungen nur fÃ¼r Versorgungsaufwendungen nach
Â§ 12 sowie fÃ¼r AltersteilzeitbeschÃ¤ftigte im Blockmodell nach Â§ 2 Abs. 2 und 3
des Altersteilzeitgesetzes aus den Differenzen zwischen den nach Â§ 19 Abs. 4 S. 1
anerkennungsfÃ¤higen Personalausgaben und den tatsÃ¤chlichen Aufwendungen
wÃ¤hrend der Aktivphase (Â§ 19 Abs. 4 S. 2) zulÃ¤ssig. Personalkosten wÃ¤hrend
der Freistellungsphase werden nicht anerkannt.

Â 

b. Der Rechtsauffassung des Beklagten, er sei zu einer RÃ¼ckerstattung der
abgerufenen Mittel an die KlÃ¤gerin deswegen nicht verpflichtet, weil er entgegen
Â§ 30 Abs. 2 KoA-VV auch zur Bildung von RÃ¼ckstellungen fÃ¼r seine
Personalkosten fÃ¼r BeschÃ¤ftigte im Blockmodell nach dem Altersteilzeitgesetz
wÃ¤hrend der Freistellungsphase berechtigt sei, kann nicht gefolgt werden. 

Â 

Wie dargestellt ist dies nach dem eindeutigen Wortlaut der Regelung unzutreffend.
Es liegt insoweit auch keine RegelungslÃ¼cke vor. Vielmehr ist der Ausschluss der
MÃ¶glichkeit fÃ¼r Aufwendungen RÃ¼ckstellungen zu bilden, die wÃ¤hrend der
Freistellungsphase fÃ¼r Arbeitnehmer im Blockmodell der Altersteilzeit entstehen,
ausdrÃ¼cklich gewollt.

Â 

Der Senat verkennt nicht, dass es fÃ¼r den Beklagten misslich ist, dass die durch
die Regelungen des ATZG auch wÃ¤hrend der Freistellungsphase bewirkten
hÃ¶heren Aufwendungen durch AufstockungsbetrÃ¤ge zum Entgelt und zur
Rentenversicherung nicht auf den Bund abgewÃ¤lzt werden kÃ¶nnen. Diese
zusÃ¤tzlichen Kosten sind aber nicht durch den Einsatz der BeschÃ¤ftigten fÃ¼r
Aufgaben der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende bedingt, sondern durch deren
Inanspruchnahme von Altersteilzeit. Durch die Ã�bernahme der tatsÃ¤chlichen
Personalkosten wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit im Bereich der Grundsicherung fÃ¼r
Arbeitsuchende (Â§ 19 Abs. 1 KoA-VV) ergibt sich in der Tat, dass fÃ¼r
BeschÃ¤ftigte, die die Altersteilzeit im kontinuierlichen Modell durchfÃ¼hren â��
faktisch â�� auch die durch die Regelungen des ATZG bedingten Zusatzkosten vom
Bund getragen werden. WÃ¤hrend die Zusatzkosten fÃ¼r Arbeitnehmer, die in
einem Zeitraum entstehen, in denen diese keine TÃ¤tigkeiten fÃ¼r den Bund mehr
entfalten â�� wÃ¤hrend der sog. Freistellungsphase, in der Regel auch erst in
spÃ¤teren Haushaltsjahren â�� beim kommunalen TrÃ¤ger verbleiben.
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Â 

Dieser Umstand wurde jedoch von der Bundesregierung und den LÃ¤ndern beim
Erlass der Verwaltungsvorschriften nach Art. 84 Abs. 2 GG gesehen, wie sich aus
der BegrÃ¼ndung der Bundesratsdrucksache ergibt. In der BegrÃ¼ndung zu Â§ 19
Abs. 4 KoA-VV heiÃ�t es hierzu:

â��So kÃ¶nnen im Fall des Blockmodells die regulÃ¤ren Vollzeitentgelte beim
Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales abgerechnet werden.
Personalausgaben fÃ¼r Personen in der Freistellungsphase sind nicht
erstattungsfÃ¤hig. Vom Arbeitgeber zusÃ¤tzlich zu entrichtende BeitrÃ¤ge an die
Rentenversicherung bleiben bei der Bemessung des regulÃ¤ren Vollzeitentgeltes
unberÃ¼cksichtigt. Der sich durch die Abrechnung des Vollzeitentgeltes ergebende
Differenzbetrag wÃ¤hrend der Aktivphase kann fÃ¼r RÃ¼ckstellungen nach Â§ 30
Absatz 2 genutzt werden. Aufgrund der nach Altersteilzeitgesetz und Tarifvertrag
vorgesehenen AufstockungsbetrÃ¤ge zum Entgelt und zur Rentenversicherung wird
der rÃ¼ckstellungsfÃ¤hige Differenzbetrag regelmÃ¤Ã�ig niedriger sein als die
fÃ¼r die Altersteilzeit entstehenden Kosten. Dies ist sachgerecht, da die Kosten der
Altersteilzeit nicht allein durch den Betrieb der besonderen Einrichtung verursacht
werden.â�� (BR- Drucksache 180/08 â�� S. 106 â��Â  BegrÃ¼ndung Teil B zu Â§
19, S. 44).

Â 

c. Auch der Einwand des Beklagten, Â§ 30 Abs. 2 KoA-VV sei unbeachtlich, da die
Regelung wegen der Ungleichbehandlung der FÃ¤lle der Inanspruchnahme von
Altersteilzeit nach dem Blockmodell und nach dem kontinuierlichen Modell gegen 
Art. 3 GG verstoÃ�e, greift nicht durch. Der beklagte Landkreis kann schon
deswegen eine Verletzung des Art. 3 GG nicht mit Erfolg geltend machen, weil er als
GebietskÃ¶rperschaft einen Grundrechtsschutz insoweit nicht beanspruchen kann.

Â 

Nach Art. 19 Abs. 3 GG gelten die Grundrechte auch fÃ¼r inlÃ¤ndische juristische
Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Juristische
Personen des Ã¶ffentlichen Rechts kÃ¶nnen sich insoweit auf die justiziellen Rechte
aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 und aus Art. 103 Abs. 1 GG berufen (BVerfGE 61, 82,104; 
138, 64, 83 Rn. 55 m.w.N.). Materielle Grundrechte kÃ¶nnen sie jedoch
grundsÃ¤tzlich nicht geltend machen. 

Â 

Die anerkannten Ausnahmen von diesem Grundsatz greifen nicht ein. Das
Bundesverfassungsgericht hat Ausnahmen fÃ¼r solche juristischen Personen des
Ã¶ffentlichen Rechts anerkannt, die von den ihnen durch die Rechtsordnung
Ã¼bertragenen Aufgaben her unmittelbar einem durch bestimmte Grundrechte
geschÃ¼tzten Lebensbereich zugeordnet sind (vgl. BVerfGE 15, 256 ; 31, 314 ; 59,
231 ; 107, 299 ) oder kraft ihrer Eigenart ihm von vornherein zugehÃ¶ren (vgl. 
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BVerfGE 18, 385 ; 102, 370 ). Bei diesen Ausnahmen handelt es sich durchweg um
juristische Personen des Ã¶ffentlichen Rechts, die im Umfang der jeweiligen
Zuordnung BÃ¼rgern auch zur Verwirklichung ihrer individuellen Grundrechte
dienen, und die als eigenstÃ¤ndige, vom Staat unabhÃ¤ngige oder jedenfalls
distanzierte Einrichtungen bestehen (vgl. BVerfGE 45, 63 ;61, 82 ; 68, 193 ; 75, 192
). Ihre TÃ¤tigkeit betrifft insoweit nicht den Vollzug gesetzlich zugewiesener
hoheitlicher Aufgaben, sondern die AusÃ¼bung grundrechtlicher Freiheiten (vgl. 
BVerfGE 68, 193 ). 

Â 

Das Bestehen der GebietskÃ¶rperschaft des Beklagten ist hingegen Ausdruck des
Staatsaufbaus und dient nicht etwa der freien Entfaltung hinter ihm stehender
natÃ¼rlicher Personen, auf die ein â��Durchgriffâ�� sinnvoll oder erforderlich
erscheint. Dem Beklagten fehlt die erforderliche Distanz zum Staat (vgl. BVerfG,
Nichtannahmebeschluss vom 15. Dezember 2020 â�� 1 BvR 1395/19 â��, Rn. 32f.,
35, juris).

Â 

d. Dem Erstattungsanspruch der KlÃ¤gerin steht auch Verfassungsrecht,
insbesondere Art. 28 Abs. 2 GG, nicht entgegen. Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG
haben auch die GemeindeverbÃ¤nde, wie vorliegend der Landkreis, im Rahmen
ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach MaÃ�gabe der Gesetze das Recht der
Selbstverwaltung. Hat der Gesetzgeber u.a. Kreisen Aufgaben zur
eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesen, fÃ¤llt deren Erledigung
grundsÃ¤tzlich in den GewÃ¤hrleistungsbereich des Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG. Ihnen
steht dann das Recht zu, die ihnen zugewiesenen Aufgaben eigenverantwortlich zu
regeln. Daraus folgt eine Gebiets-, Planungs-, Organisations-, Finanz- und
Personalhoheit der Kommunen, deren effektive Inanspruchnahme der Staat im
Interesse einer funktionsgerechten Aufgabenwahrnehmung garantieren muss (vgl.
BVerfG vom 7.10.2014 â�� 2 BvR 1641/11 â�� BVerfGE 137, 108 juris Rn 117 ff;
zuletzt BVerfG vom 7.7.2020 â�� 2 BvR 696/12 â�� NJW 2020, 3232, Rn 52 f).

Â 

Die durch Art.Â 28 Abs.Â 2 GG geschÃ¼tzte Personalhoheit der Kommunen (vgl. 
BVerfGE 1, 167 ; 8, 332 ; 9, 268 ; 17, 172 ; 83, 363 ; 91, 228 ; vgl. auch BVerfGE
119, 331 ) ist vorliegend nicht verletzt.

Â 

Die Personalhoheit verbietet staatliche Regelungen, die eine eigenstÃ¤ndige
organisatorische GestaltungsfÃ¤higkeit die Befugnis, die Gemeindebeamten und
sonstigen BeschÃ¤ftigten auszuwÃ¤hlen, anzustellen, zu befÃ¶rdern und zu
entlassen (vgl. BVerfGE 17, 172 ; 91, 228 ). ersticken wÃ¼rden (BVerfG, Beschluss
vom 7. Juli 2020 â�� 2 BvR 696/12 â��, BVerfGE 155, 310-357, Rn. 57 i.V.m. Rn
52;Â  BVerfGE 137, 108 ; Schmidt-Jortzig, in: v. Mutius, Festgabe fÃ¼r v. Unruh,
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1983, S.Â 525 ). 

Diese verfassungsrechtlichen Garantien werden nicht dadurch verletzt, dass der
Beklagte keinen Ersatz fÃ¼r Personalkosten verlangen kann, die ihm bei der
Inanspruchnahme des Blockmodells nach dem Altersteilzeitgesetz in der sog.
Freistellungsphase entstehen. 

Â 

Der Beklagte ist in seiner Entscheidung, ob er Arbeitnehmern eine BeschÃ¤ftigung
in Altersteilzeit im Blockmodell oder im sogenannten kontinuierlichen Modell
gewÃ¤hrt, faktisch frei. Soweit er vortrÃ¤gt, dass er schon aufgrund der
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr faktisch keine
MÃ¶glichkeit habe, AntrÃ¤ge auf Genehmigung von Altersteilzeit im sogenannten
Blockmodell abzulehnen, widerspricht er im Ã�brigen bereits seinem Vortrag, dass
die fehlende Ã�bernahme der ATZG-Kosten einen Eingriff in seine Personalhoheit
darstelle. Die Genehmigung von Altersteilzeit ist schon nach seinem eigenen
Vortrag unabhÃ¤ngig davon, wer letztlich die hierdurch entstehenden Zusatzkosten
trÃ¤gt. Die Befugnis des Beklagten zur eigenverantwortlichen Auswahl, Anstellung,
BefÃ¶rderung und Entlassung seiner Angestellten und Beamten jedenfalls wird nicht
durch die fehlende MÃ¶glichkeit, die hierdurch entstehenden Kosten auf den Bund
abzuwÃ¤lzen, erstickt. Diese Grenze ist nicht im Ansatz erreicht.

Â 

3. Nach alledem ist der Beklagte verpflichtet, die von der KlÃ¤gerin geltend
gemachten, nicht bedarfsgerecht abgerufenen Mittel zu erstatten. Hinsichtlich der
Berechnung der KlÃ¤gerin und des insoweit ermittelten Betrages von 1.595.901,15
â�¬ sind substantiierte EinwÃ¤nde vom Beklagten nicht vorgetragen worden und
fÃ¼r den Senat Fehler nicht ersichtlich.

Â 

a. Dem Erstattungsanspruch in dieser HÃ¶he steht auch nicht die sogenannte
Haftungskernrechtsprechung entgegen, der zufolge die Haftung des Beklagten auf
Vorsatz und grobe FahrlÃ¤ssigkeit beschrÃ¤nkt wÃ¤re.

Â 

Insoweit verweist der Senat auf seine Rechtsprechung zur Nicht-Anwendung der
sog. Haftungskernrechtsprechung auf die Abrechnung von Verwaltungskosten im
Rahmen des Â§ 6b Abs. 5 SGB II (Urteil vom 18. August 2020 â�� L 20 AS 2625/17
KL â�� juris Rn. 66 ff). Die Auffassung des erkennenden Senats wird bestÃ¤tigt vom
BSG, das hierzu in der Entscheidung vom 25. April 2023 â�� B 7/14 AS 69/21 R â��
(juris Rn. 26) Folgendes ausgefÃ¼hrt hat:

â��Dahingestellt bleiben kann, ob an der vor EinfÃ¼hrung des Art 91e GG bzw. des 
Â§ 6b Abs. 5 SGB II zum Ã¶ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch ergangenen
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und Art 104a Abs. 5 Satz 1 GG entlehnten Rechtsprechung insbesondere angesichts
des Wortlauts und der Entstehungsgeschichte des Â§ 6b Abs. 5 SGB II festzuhalten
ist. Danach bestand ein Ã¶ffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch nicht bereits bei
bloÃ� fahrlÃ¤ssiger Falschanwendung des Gesetzes, sondern lediglich bei grob
fahrlÃ¤ssigem oder gar vorsÃ¤tzlichem Fehlverhalten (vgl. BSG vom 2.7.2013 â�� B
4 AS 72/12 R â�� BSGE 114, 55 = SozR 4-4200 Â§ 6b Nr. 1 RdNr. 49 und â�� B 4 AS
74/12 R â�� SozR 4-4200 Â§ 6b Nr. 2). Denn die dem Bund durch Â§ 6b Abs. 4 SGB II
erÃ¶ffnete Finanzkontrolle Ã¼ber die Optionskommunen, deren Ausfluss ggf. ein
Erstattungsanspruch nach Â§ 6b Abs. 5 Satz 1 SGB II sein kann, dient nicht der
Sicherstellung eines einheitlichen Gesetzesvollzugs im Wege der Rechts- und
Fachaufsicht. Sie erÃ¶ffnet keine Aufsichtsbefugnisse des Bundes und hat auch
keine â��aufsichtsgleicheâ�� Wirkung. Die Regelung beschrÃ¤nkt sich vielmehr
ausschlieÃ�lich auf die Kontrolle der finanziellen Auswirkungen der
gesetzgeberischen Entscheidung, von der MÃ¶glichkeit des Art 91e Abs. 2 GG
Gebrauch zu machen (BVerfG vom 7.10.2014 â�� 2 BvR 1641/11 â�� BVerfGE 137,
108 RdNr. 182 m.w.N). Sie ermÃ¶glicht insoweit eine effektive Finanzkontrolle, die
die Finanzinteressen des Bundes absichert und durch die gesetzlichen
PrÃ¼fbefugnisse des Bundes gewÃ¤hrleistet, dass eine Kostenerstattung nur
erfolgt, soweit die Aufwendungen des zkT auf einem gesetzmÃ¤Ã�igen Mitteleinsatz
beruhen (BVerfG vom 7.10.2014 â�� 2 BvR 1641/11 â�� BVerfGE 137, 108 = SozR
4-1100 Art 91e Nr. 1 RdNr. 180 unter Verweis auf BT-Drucks 17/1555 S 19)â��
(BSG, Urteil vom 25. April 2023 â�� B 7/14 AS 69/21 R â��, BSGE (vorgesehen),
SozR 4 (vorgesehen), Rn. 26).

Â 

b. Die Geltendmachung des RÃ¼ckforderungsanspruchs ist auch nicht, wie der
Beklagte meint, verwirkt.

Â 

Das grundsÃ¤tzlich auch im Sozialrecht als AusprÃ¤gung des Grundsatzes von Treu
und Glauben (Â§ 242 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch ) anerkannte Rechtsinstitut der
Verwirkung setzt als Unterfall der unzulÃ¤ssigen RechtsausÃ¼bung voraus, dass
der Berechtigte die AusÃ¼bung seines Rechts wÃ¤hrend eines lÃ¤ngeren Zeitraums
unterlassen hat und weitere besondere UmstÃ¤nde hinzutreten, die nach den
Besonderheiten des Einzelfalls und des in Betracht kommenden Rechtsgebietes das
verspÃ¤tete Geltendmachen des Rechts nach Treu und Glauben dem Verpflichteten
gegenÃ¼ber als illoyal erscheinen lassen. Solche, die Verwirkung auslÃ¶senden
â��besonderen UmstÃ¤ndeâ�� liegen vor, wenn der Verpflichtete infolge eines
bestimmten Verhaltens des Berechtigten (Verwirkungsverhalten) darauf vertrauen
durfte, dass dieser das Recht nicht mehr geltend machen werde
(Vertrauensgrundlage) und der Verpflichtete tatsÃ¤chlich darauf vertraut hat, dass
das Recht nicht mehr ausgeÃ¼bt wird (Vertrauenstatbestand) und sich
infolgedessen in seinen Vorkehrungen und MaÃ�nahmen so eingerichtet hat
(Vertrauensverhalten), dass ihm durch die verspÃ¤tete Durchsetzung des Rechts
ein unzumutbarer Nachteil entstehen wÃ¼rde (stRspr. vgl. BSGE 109, 22, BSGE
112, 141-156, juris Rn. 36; BSG, Urteil vom 11. September 2019 â�� B 6 KA 13/18 R
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â��, juris Rn. 26).

Â 

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insbesondere hat die KlÃ¤gerin mit der
Schaffung der mit Zustimmung der LÃ¤nder erlassenen Verwaltungsvorschrift
keinen Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen, dass im HKR-Verfahren nicht
bedarfsgerecht abgerufene Mittel in Form der BerÃ¼cksichtigung von die
tatsÃ¤chlichen Ausgaben weit Ã¼bersteigenden Pauschalen behalten werden
dÃ¼rfen. Das Gegenteil ist der Fall, wie die Regelung des Â§ 30 Abs. 3 Satz 3 KoA-
VV sowie die oben referierte ausdrÃ¼ckliche BegrÃ¼ndung zur Art der in Â§ 16 KoA-
VV vorgeschriebenen Pauschalen (Drs. 180/08 S. 39) zeigt. 

Â 

Der Vortrag, die KlÃ¤gerin hÃ¤tte bereits zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt genauere
PrÃ¼fungen durchfÃ¼hren mÃ¼ssen, um Kenntnis von den maÃ�geblichen
Sachverhalten zu erhalten und auf diese Weise derart spÃ¤te RÃ¼ckforderungen zu
vermeiden, stellt bereits kein aktives Verwirkungsverhalten dar. Nichtstun, also
Unterlassen, kann ein schutzwÃ¼rdiges Vertrauen ausnahmsweise allenfalls dann
begrÃ¼nden und zur Verwirkung des Rechts fÃ¼hren, wenn der Schuldner dieses
als bewusst und planmÃ¤Ã�ig erachten darf (vgl. BSG Urteil vom 19.6.1980 â�� 7
RAr 14/79 â�� Juris Rn. 32; BSGE 47, 194, 197; BSGE 45, 38). Davon ist bei
Unterlassen von PrÃ¼fmaÃ�nahmen innerhalb der kurzen, vierjÃ¤hrigen
VerjÃ¤hrungsfrist nicht auszugehen (BSG, Urteil vom 13. November 2012 â�� B 1
KR 24/11 R â��, BSGE 112, 141-156, juris Rn. 39, zum Bereich der
Krankenhausfinanzierung). Hier hat die KlÃ¤gerin die nicht bedarfsgerechte
Mittelverwendung durch Abrechnung von HÃ¶chstbetragspauschalen mit Schreiben
vom 5. Mai 2017 und somit noch innerhalb der allgemeinen vierjÃ¤hrigen
VerjÃ¤hrungsfrist des Â§ 45 SGB I geltend gemacht.

Â 

c. FÃ¼r einen vom Beklagten geforderten ein Abzug wegen Mitverschuldens (Â§
254 BGB), weil die KlÃ¤gerin ihre Obliegenheit gegenÃ¼ber dem Beklagten verletzt
habe, diesen auf mÃ¶gliche rechtswidrige UmstÃ¤nde hinzuweisen und
MÃ¶glichkeit zur Abhilfe zu geben, ist kein Raum. Im Ã�brigen ist Â§ 254 BGB auf
SchadensersatzansprÃ¼che beschrÃ¤nkt (siehe nur GrÃ¼neberg in Palandt, BGB,
72. Auflage, Â§ 254 Rn. 2 und 5) und findet im Bereicherungsrecht grundsÃ¤tzlich
keine Anwendung (ebd. Rn. 4).

Â 

4. Die KlÃ¤gerin hat ferner einen Anspruch auf Verzugszinsen aus Â§ 6b Abs. 5 S. 2
und 3 SGB II, Â§ 31 KoA-VV. Nach Â§ 31 KoA-VV kÃ¶nnen fÃ¼r den nicht
bedarfsgerecht abgerufenen Betrag durch das Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und
Soziales fÃ¼r die Zeit von dem Tag, der einen Monat auf den Tag des Abbruchs
folgt, bis zu dem Tag der Erstattung an den Bund oder dem Tag der Ausgabe Zinsen
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i.H.v. 3 Prozentpunkten Ã¼ber dem jeweils geltenden Basiszinssatz nach Â§ 247
BGB fÃ¼r das Jahr verlangt werden. 

Â 

Die KlÃ¤gerin hat im Klageantrag vorsorglich jeweils den 31. Dezember der Jahre
2012, 2013, 2014 und 2015 als jeweils letzten Erfassungs- und Anordnungstag fÃ¼r
die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 in Ansatz gebracht, da sich der genaue Zeitpunkt
des Mittelabrufs durch den Beklagten nicht mehr ermitteln lieÃ�. Dieses Vorgehen
ist nicht zu beanstanden. GemÃ¤Ã� Â§ 31KoA-VV i.V.m. Â§ 187 Abs. 1 BGB beginnt
die Zinspflicht folglich fÃ¼r die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 mit den im Tenor
bezeichneten Kalendertagen.

Â 

5. Der KlÃ¤gerin steht ab RechtshÃ¤ngigkeit der Hauptforderung (Â§ 94 SGG) auch
ein Anspruch auf Prozesszinsen in entsprechender Anwendung des Â§ 291 BGB zu
(vgl. BSG, Urteil vom 12. November 2015 â�� B 14 AS 50/14 R â��, juris Rn. 33).
Nach Â§ 291 BGB hat der Schuldner eine Geldschuld von dem Eintritt der
RechtshÃ¤ngigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzug ist; wird die
Schuld erst spÃ¤ter fÃ¤llig, so ist sie von der FÃ¤lligkeit an zu verzinsen. Die
Zinspflicht beginnt dabei wegen Â§ 187 Abs. 1 BGB mit dem Folgetag der
RechtshÃ¤ngigkeit, hier am 23. Dezember 2017 (GrÃ¼neberg in Palandt, BGB, 77.
Aufl. 2018, Â§ 291 Rn. 6). Die Vorschriften des Â§ 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3
und des Â§ 289 Satz 1 BGB finden entsprechende Anwendung (BSG a.a.O.). Der
Zinssatz betrÃ¤gt danach fÃ¼r das Jahr 5 Prozentpunkte Ã¼ber dem Basiszinssatz
(Â§ 288 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Â 

Der Zinssatz ist nicht etwa auf die HÃ¶he des Verzugszinssatzes nach Â§ 6b Abs. 5
Satz 3 SGB II, der fÃ¼r das Jahr 3 Prozentpunkte Ã¼ber dem Basiszinssatz
betrÃ¤gt, zu begrenzen. Die Verzinsungspflicht nach Â§ 291 BGB bildet zwar einen
Unterfall der Verzinsung wegen Verzugs (Â§ 288 BGB), selbstÃ¤ndiger Rechtsgrund
von Prozesszinsen ist aber allein die RechtshÃ¤ngigkeit einer Forderung (vgl. BGH,
Urteil vom 14.1.1987 â�� IVb ZR 3/86 â�� juris Rn 3 m.w.N.). Der Sache nach ist der
Anspruch auf Prozesszinsen mithin eine rein prozessuale, aus dem
ProzessrechtsverhÃ¤ltnis erwachsende Nebenforderung (BAG Urteil vom 25.4.2007
â�� 10 AZR 586/06 â�� juris Rn. 11 m.w.N.), also ein vom Verschulden
unabhÃ¤ngiger, reiner Risikozuschlag, den der Schuldner zu zahlen hat, wenn er
sich auf einen Prozess einlÃ¤sst und unterliegt (BSG, Urteil vom 25. Oktober 2018
â�� B 7 AY 2/18 R â��, juris Rn. 23; a.A. KÃ¶nig: Der Ã¶ffentlich-rechtliche
Erstattungsanspruch des Bundes gegen Optionskommunen, NZS 2022, 927f., 930,
der in Â§ 6b Abs. 5 Satz 2 SGB II eine abschlieÃ�ende Regelung fÃ¼r die Verzinsung
des Erstattungsanspruchs sieht).

Â 
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG i.V.m. Â§Â§ 154 Abs. 1
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Â 

7. Die Revision wird gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG wegen grundsÃ¤tzlicher
Bedeutung der Rechtssache zugelassen.

Â 

8. Der Streitwert war gemÃ¤Ã� Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 63 Abs. 2, Â§ 52
Abs. 1 und 3 Gerichtskostengesetz â�� GKG, da die Klage eine bezifferte
Geldleistung betrifft, in HÃ¶he der Geldleistung festzusetzen.

Erstellt am: 10.09.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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